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und weil nicht alle usgaben die gleiche Empfehlung verdienen Bei glischen
Büchern, die nicht zu den billigen Sammlungen von Tauchnitz, Nelſon, ent uſw
gehören, ſollten die Preiſe vermerkt werden, da ſie nach deutſchen egriffen
nicht ſelten überraſchend hoch ſind Ferner leidet die engliſche Abteilung Unter
dem Mangel, daß die ne Literatur von den übrigen Werken, die allerdings
ſehr ſpärlich vertreten ſind, nicht etrenn worden iſt; mehrere itel önnten einen
Roman vermuten laſſen, während V Wirkli  El etwa ganz nderes dahinter⸗
ſteckt Und obſchon die emerkung Frobergers, daß die ngli Literatur
religiös ſittlichen Bedenken eit weniger Anlaß tete al die franzöſiſche, durchaus
utrifft, ſo iſt das len jeder Kennzeichnung nach dieſer eite hin dennoch
bedauern: die aufgeführten erke ſind keineswegs alle für Unſere Engliſch
leſende reifere Jugend geeigne oder auch — für jeden Erwachſenen ohne Gefahr

2 äre aber Unrecht, neben dieſen Ausſtellungen nicht zugleich der dankbaren
Bewunderung für die gewaltige Arbeit Ausdruck geben, die gerade Dr. Fro⸗
berger geleiſtet hat, außer einer langen Reihe von überſetzungen ausländiſcher
Literatur auch noch Hunderte franzöſiſch oder ngliſch geſchriebener V  er den
eu  en Katholiken darbieten können. Großen ank ſchulden wir überhaupt
allen, die an dieſem Ratgeber mitgearbeitet aben. Sie aben Lücken elaſſen,
die ſie ergänzen werden, ſie aben auch VW dem, was ſie bringen, nicht überall
die gewünſchte Höhe erreicht, aber ſie aben uns ſchon jetzt die Wege mehr
9  en Büchern gewieſen, als wir 3 eſen mſtande ſind, ſie aben der Religion,
der Sittlichkeit und der Bildung einen hervorragenden Dienſt geleiſtet.

ato Overmans

Völkerbund und Weltfriede.
Das Schrifttum über die des Völkerbundgedankens und eine

emmniſſe, über die Arbeiten des Haager Schiedshofs, ſeine künftige Zuſammen⸗
ſetzung und Verfaſſung iſt gewaltig angewachſen. Darüber 1  M dieſer auch
nur auszugsweiſe berichten, iſt unmögli und zwecklos. Dagegen aſſen
die leitenden Grundſätze bei ründung einer allgemeinen Friedensvereinigung
auf wenige, are Gruppen zurückſühren ieſe kehren in allen größeren riften
und rtikeln wieder; eine Tatſache, die ſich ganz lar aufdrängt, man
etwa die „Dokumente des Fortſchritts“ (Herausgeber Dr Broda⸗Bern), ſoweit
ſi dem Rechtsleben gewidmet ſind und hre regelmäßig erſcheinende Beilage „Die
Verſöhnung“ mit den ausführlichen Veröffentlichungen der letzten re vergleicht
Dieſelben Geſichtspunkte, dieſelben Schwierigkeiten und Vorſchläge tauchen ſaſt n
der gleichen Reihenfolge auf und den beruhigenden edanken, daß man

ſich m wichtigen Grundlinien einer Einigung nähert. Leider iſt mehr eine
theoretiſche übereinſtimmung. Schwerwiegende praktiſche Einwände, 10 ogar
gewiſſe innere Widerſprüche ſind noch immer nicht gelöſt.

Mit beſonderem Nachoruck treten im letzten Uuli der „Dokumente“ alle
Mitarbeiter, Untertanen verſchiedener Staaten, arm für den Gedanken eines
feſtgefügten Völkerbundes ein. Einiges iſt ereits reilich durch die Ereigniſſe
überholt. Anderes iſt verſtrickt V den etzen gewiſſer Vorurteile lrai
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Theoretiker und Wilſons, die über die Zuſtände in den Mittelmächten ganz ein⸗
ſeitige und lückenhafte Vorſtellungen aben; ſo egegnet V erſter Linie der
ſonderbaren Idee, daß el mit gemäßigten Monarchien über den Völker⸗
bund gar nicht verhandeln nne Aber die leitenden Gedanken ſind lar heraus⸗
gearbeitet und einem Vergleich mit den ausführlichen Bearbeitungen des
Gegenſtandes recht geeignet.

So ei eS nut  N auch iſt, Überblichk 3 geben, ſo ſchwer, 1a unmögl
erſcheint es, Eimn lattes „Id“ oder „Nein“ an die Vorſchläge knüpfen Von

Bericht kann man das nicht verlangen
Zur Abwehr des Krieges reichen weder fortwährende Rüſtungen noch der

Aufbau wahlfreier Schiedsgerichte wiſchen den Staaten aus ebenſowenig
Machtmaßnahmen nach errungenem Sieg Alle ieſe Methoden Aben verſagt
Das Recht muß entſcheidend ſein und ſich durchſetzen können Das zum
Gedanken an zwiſchenſtaatliches Gericht Um aber den Erfolg ſichern,
muß die Austragung verbindlich ſein und die Entſcheidung zwingende ewa
haben Dieſe Sätze Brodas des Herausgebers der „Dokumente“ und der Ver
öhnung  I werden von allen unterrichteten Freunden eines ſichern Weltfrieden
vertreten Man hat ſonderbarerweiſe behauptet daß enedt nur
an eine freiwillige Unterwerfung Unter das Urteil der ermittlungsſtelle ohne
Zwangsmaßregeln enke Aber der Popſtnote vom Auguſt 1917 ie
man doch ausdrücklich über die Einrichtung des Schiedsgerichtes: „Se  me erhabene
Aufgabe, den Frieden zu erhalten, nach vereinbarten Vorſchriften aus
und wendet die jeden ˙² beſtimmten Maßregeln an, der ſich weigert,
entweder internationale Fragen dem Schiedsgericht anheimzugeben oder deſſen
ru anzunehmen 7

Das obligatoriſche Schiedsgericht und die Zwangsvollſtreckung des Urteils im
Notfall cheinen un  Qr aneinandergekettet Es iſt jedenfalls wer, dem Satz
Erzbergers zu widerſprechen Daß Ein obligatoriſches Schiedsgericht ſinnlos iſt
ohne die Verpflichtung der ſtreitenden Parteien, ſeine Urteile anzunehmen und
ohne daß ihm die Exekutionsma uſteht ſeine Urteile durchzuſetzen mit andern
orten daß der Völkerbund auch Machtmittel aben muß, Uum jeden
Rechtsfriedensſtörer vorzugehen erſte ſich bon Um ſo auffallender 2

iſt eS daß em ſo berufener und begeiſterter Anwalt der obligatoriſchen Schieds⸗
gerichtsbarkeit wie Karl Strupp? 1914 ede internationale Vollſtreckung

widerſpenſtige Staaten, nicht bloß die allerdings wunderliche „internationale
Gendarmerie“ ondern auch den allgemeinen Boykott als utopiſch und über⸗
flüſſig (0 bezeichnete Utopiſch iſt vielmehr die Anſicht daß man angeſichts
des Nſehen der Haager Schiedsgerichtsſtelle mit dem Fall der Ablehnung
ar nicht 3 rechnen brauche

Um aber den Weg nden bon der Notwendigkeit der Machtmittel zur
Ausführbarkeit und wirklichen Durchführung der Zwangsmaßregeln muß man

1 Der Völkerbund 115
Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit (Leipzig
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den edanken des Schiedsgerichts mit dem de  Völkerbunde zuſammenbringen.
Hier etzen gle tiefgreifende Meinungsverſchiedenheiten ein Nach Heinrich
Lammaſch und ſeiner zahlreichen Gefolgſcha braucht dieſer Friedensverband der
Staaten, wie nennt, „durchaus kein förmlicher Staatenbun mit aus⸗
gebildeten Organen ein“ 7  6  Es handle zunächſt nur um einen Zweck⸗
erband zur Erhaltung des Friedens Und auch hier muß man eſe ſegen⸗
ſpendende Aufgabe mit einem „ſoviel als möglich“ einſchränken. Andere An⸗
hänger des Staatenbundes, ſo zuma alter Schücking, Erzberger und die
meiſten Mitarbeiter der „Dokumente“ und der „Verſöhnung“, gehen offenbar
weiter. Bei genauem Zuſehen finden ſich aber der ineinander übergehenden Linien

Auch Lammaſch ordert ſelbſtredend beſtimmte lebendige Werkzeuge für
Sein Ver⸗ſeinen Verband Das ſind doch wohl „ausgebildete Organe“.

ſtändigungsrat, aus Vertrauensmännern beſtehend mit ezialkommiſſionen und
einem Obmann, muß zum wenigſten „in kürzeſter * paratgeſtellt werden
können“, eine Entſcheidung rechtzeitig fällen; unterſcheidet alſo
wo imn den Einzelheiten, aber nicht Iim Grundgedanken bon der Organiſation
des Völkerbundes, die Erzberger? vorſchlägt. Und enn man mit Lammaſch
den Völkerbund als Zweckverband zur Erhaltung des rieden faßt, ſo drängt
ſich von ſelbſt Schückings? Gedanke auf, ſei eine Kraft⸗ und Geldvergeudung,
bei edem neu auftauchenden Zweck der internationalen Intereſſen einen
Staatenverein gründen, ihn von einem Weltbund aufſaugen zu en

Anderſeits geben die meiſten Freunde des Schiedsgedankens unumwunden zu,
daß die geplanten Einrichtungen orläufig den Krieg nicht auf einmal und end⸗
gültig affen, wohl aber ſeltener machen und in enge Grenzen bannen können.

Auch dagegen ſind allerdings gewichtige Bedenken vorgebracht worden. Wir
meinen nicht die unhaltbare n derjenigen, die den Krieg als Kulturmacht
preiſen und ſeine Unvermeidbarkeit bei allen großen Streitfällen verkünden, wir
denken aber an die Möglichkeit einer parteiiſchen Entſcheidung des Schiedsgerichts
oder an den Fall, daß der tatſächlich mächtigſtei der Welt und ſein Anhang
mit der Entſcheidung unzufrieden iſt

Noch einſchneidender ſind die Fragen, ob alle treitigkeiten ſchiedsgerichtlich
entſcheiden ſind, ob alle dieſe Urteile zwingend ſein ollen, und ob der wang

greifbare Geſtalt annehmen kann. Wie innerhalb der Staaten, ſo können auch
Unter den verſchiedenen Staaten Intereſſengegenſätze und Ehrenfragen auftauchen,
die keinen rechtlichen Charakter auſweiſen, alſo durch Gerichte nicht entſcheiden
ſind leſe Streitgegenſtände in ogar die häufigſten und wichtigſten. Alle
bedeutenden Völkerrechtslehrer ſind der Anſicht, daß nur Rechtsſtreitigkeiten, deren
Gegenſtand ein Vertrag iſt, dem Zwangsgericht ausgeliefert werden können

Der Friedensverband der Staaten (1918)
2 Der Völkerbund (1918) 184 Der Bund der Völker (1918) 31

Vgl Stier⸗Somlo V ſeiner Rezenfionsabhandlung „Völkerrechtliche robleme
der Gegenwart“. Hier die Auseinanderſetzung mit den zwei neueſten erken
ing (Archiv für Rechts⸗ und Wirtſchaftsphiloſophie XII 19181 77
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erade dieſe Erkenntnis Und Überzeugung drängt jeden Freund ein dauernden
Weltfriedens mit unerbiltlicher Notwendigkeit, an irgendeine Art wiſchen⸗
ſtaatlicher Geſetzgebung und Verwaltung „ denken

Wenn dieſer juriſtiſche Geſichtspunkt ni lar herausgehoben wird, beginnen
Unklarheiten ſich einzuſchleichen. So in Erzbergers Darſtellung
Er hat gewi recht mit der Forderung, daß die Ehren⸗ und Intereſſenklauſel
Allen müſſe enn das Schiedsgericht nicht lahmgelegt werden ſoll Wir werden

eich darauf zurückkommen Er hält aber zweit Fälle nicht auseinander
Die Ehren⸗ und Intereſſenklauſel kann bei ſtrengen Re  en die dem
Gericht zweifellos Unterſtehen angerufen werden Wir prechen aber hier N
von wir  aftlichen und nationalen Gegenſätzen und von Ehrenfragen die gar
ke N —  — 2— 9  N  27 18 1 ＋.n L aufweiſen und tn einem weſentlichen Zuſammenhang
ſtehen mit eingegangenen Verpflichtungen und Verträgen Auch ieſe Fragen
wollen die Anwälte etne Friedensverbandes auf friedlichem Wege austragen
Streng indend en allerdings die Entſcheidungen dieſem Fall nicht ſein,
wie ammaſch 20) ausfuhr

Derber dieſes Stehenbleiben auf halbem Wege nde zahlreiche Gegner
einzige Ausweg Ahr agen ſie einſtimmig, von bloßen Gerichtsgemeinſchaft
der Haager zwiſchenſtaatlichen aus Abgeſandten zuſammengeſetzten
geſetzgebenden Körper und bon da Weltparlament! Davon ſind wir

freilich ehr eit entſern Nur eine muß man ſich ganz klar machen
obligatori  es ſelbſt ausgezeichnet organiſiertes Schiedsgericht rei ohne

ein re und eine Weltgeſetzgebung nicht aus, den Frieden auch nur

einigermaßen ſichern Daß aber Eein Gericht über nichtrechtliche inge
entſcheidet, iſt juriſtiſch Undenkbar

Die Verfechter des verbindlichen Schiedsgerichtes und der zwiſchenſtaatlichen
Geſetzgebung und Verwaltung ſind ſtreng folgerichtig Das muß 6mo ihnen etn
xraumen An eine Einigung den Einzelheiten iſt aber auch entfernt nicht

Die Vorſchläge we die machen werden von andern arzu denken
bekämpft Unſtimmigkeiten, deren Wechſelfälle in der Zeitſchrift „Die Ver⸗
öhnun  70 gut verfolgen kann Es eht zu erwarten, daß die zehn Kommiſſionen
2 jüngſt vom Völkerbundkomitee der 7.  eu  en Geſellſchaft für Völkerrecht“
eingeſetzt wurden, allmähli Klärung und größere inigung bringen Die erſte
Kommiſſion die ſich mit der Verfaſſung und dem Rahmen des Völkerbundes
beſchäftigt tagt Unter dem bewährten Vorſitz alter ückings und hat ereits
Abſchließendes geleiſtet

So die meiſten Mitarbeiter der Dokumente des Fortſchritts“ und der Ver⸗
öhnung „ auch Walter Schücking mehreren ſeiner Werke Erzbergers Or⸗
ſchläge zielen praktiſch au In ſtehen aber zuviel ann der Formel des
Schiedsgerichtes ernburg (Preuß CLXXIV 26 ff.) unterſcheidet
Klar die zwer Klaſſen der Streitfälle; für die ohne Rechtscharakter fordert eu

jedesma einzuberufende Konferenz, ähnlich wie Lammaſch Sehr gut aber vielleicht
zu zurückhaltend Zorn ſeinem weiten Aufſatz über den Völkerbund Deutſche
evue XLIV (1919) 7f
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Glücklicherweiſe iſt in einigen Grundfragen, deren zwingende Gewalt auf⸗

drängt, eme Verſtändigung rzielt In dieſes neutrale Gebiet fallen nicht bloß die
Vorbedingungen für einen Völkerbund, ſo die Abrüſtung, die Freiheit des
Weltwerkehrs, die wirtſchaftliche Gleichberechtigung, ondern auch tiefere innere Fragen.

Bei den * N N 3fr die dem obligatoriſchen Schiedsgericht
kitunterſtehen, müſſen m Zukunft die bisherigen Vorbehaltsklauſeln en

rer konnte man jetzt alle Entſcheidungen umgehen. Die Selbſtändigkeit
aller Staaten, das Verbot bon Verträgen, E die Lebensintereſſen eines andern
Staates gefährden, ſind alſo chon bei ründung des verbindlichen Schiedshofes

gewährleiſten. Bei allen Rechtshändeln können außerdem die nicht unmittelbar
beteiligten Staaten durch eine niernational geſicherte Einſprache ihre gefährdeten
Anſprüche geltend machen.

Gegen den alſ angewandten rundſatz, daß eine gerichtliche Erledigung
die Ehre des Staates oder ſeiner Organe verletzen nne, betont mo mit Recht,
daß ein gewaltſam fortgeſetztes Unrecht mit der Ehre eines Staates jedenfalls
weniger bereinbar ſei als der Verluſt eines Prozeſſes. „Von den vertragſchließenden
Staaten muß in Zukunft unbedingt vorausgeſetzt werden, daß ſie einen ein⸗
gegangenen Vertrag ſo halten wollen, wie im Zweifel von einer neutralen
Inſtanz ausgelegt und angewendet wird, und nicht nur ſo, wie einſeitig ause
gelegt werden kann.

Gewiß kann das Urteil des Zwangsgerichts, um vollen Rechisſchutz
bieten, erſt durch einen Völkerbund voll geſicher werden. Solang dieſer aber
nicht beſteht, müßte das Gericht die Vollmacht beſitzen NVN Weigerungsfällen eine
Staatenkonferenz einzuberufen, die prüfen und im Notfall Zwangsmaßnahmen
zu beſchließen Wenn ſich unt Intereſſengegenſätze ohne Rechtscharakter
handelt, die zum Krieg hinleiten, ſo dare leſe Staatenkonferenz der zweite
Schrilt, wenn eine Vermittlungskommiſſion ni erreicht

Ein zweiter, ehr eikler un mit der Souveränität der Staaten im
Zuſammenhang. De Gedanke — einen dauernden Weltfrieden fand bei nüchternen
Wirklichkeitsmenſchen ſo wenig Anklang, weil man ihn aus einer geradezu kindlich
einfachen Formel herauspreßte; eine Dreizahl das under ſchaffen
demokratiſche Regierungen, eine Weltarmee zum Schutz und zum Strafvollzug,
endlich Schiedsgerichte und eine zwiſchenſtaatliche Organiſation zUr Beilegung
aller Gegenſätze. Pampfer⸗Zug macht auf die Unzulänglichkeit dieſer Theorie
aufmerkſam. Man müſſe die Urſachen der Streitigkeiten möglichſt eben; das
ſei aber nur möͤglich, enn dem Völkerbund tiefgehende Eingriffe n die bis⸗
herigen Gerechtſamen der Regierungen und geſetzgebenden Körperſchaften geſtattet
würden. Soll mit einer Weltorganiſation und einem Völkerbund Ernſt gemacht
werden, „ſo muß auch mit jener Art 8 ſtaatlicher Autonomie aufgeräumt
werden, die ſtändig N Konfliktsquellen produziert““. ＋

6

CS iſt gaͤnz klar,

Schorer Iin den Dokumenten des For  ri XI (1918) 105
a. Vgl. aber Zorn a.

Dokumente des For  V a. 141
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daß die ſozialpoliliſche Rückſtändigkeit eines Volkes die Nlereſſen des Nachbar⸗
ſtaates ganz nahe berührt. Erſt enn die wichtigſten Konfliktsurſachen ausgerotte
ſind, kann lan bon einem Völkerbund bleibenden Frieden erwarte Inwieweit
das möglich iſt, ob dazu außer dem Ausbau des Weltrechtes auch der Wegfall
der Zollſchranken, die Vereinheitlichung der ünzen, Maße und Gewichte, die
Einführung der Weltverkehrsorganiſation, Weltſprache, internationales Indigenat,
internationale Tarifverträge und Höchſtpreiſe, u  au und Vermittlung der
Arbeitskräfte ehören, wie Pampfer meint, iſt eine ganz andere rage. Aber die
ogi der Theorie und der Tatſachen ordert jedenfalls bei einem Völkerbund,
der ſeinen Zweck erreichen will, eine gewiſſe Beſchränkung der geſetzgeberiſchen
Selbſtändigkeit der Einzelſtaaten. Über dieſes ſo maßvoll hingeſtellte Prinzip

man ſich in maßgebenden Kreiſen geeinigt zu aben, ſeine Anwendung
aber auf die größten Schwierigkeiten.

Die einſchneidenden begrifflichen Schwierigkeiten, das Selbſtbeſtimmungsrecht
der Völker mit einem Weltbeſtimmung

8

D

racht in inklang zu bringen, wurden in
dieſer Zeitſchrift 1 usführ lich erörtert. Der Begriff der Souveränität ird ſich jeden⸗
falls eine Umbildung gefallen en müſſen, enn der Völkerbund Tatſache wird.

Auch gewiſſe praktiſche edenken ſind mit dieſen gedanklichen verwandt. Das
Überrecht eines Völkerbundes ird leicht als unerträglicher ruck empfunden
Ihn erleichtern, hat enry bel Brailsford ausgezeichnete een entwickelt.
Man dürfe, chreibt er bei dem geplanten und nicht immer Gewalt
denken Er ird V erſter Linie Ortetle bieten Qben, die jene Einbuße
an Selbſtherrlichkeit wetimachen. Ein friedlicher Weltverkehr mit allen Ein⸗
richtungen, die den Wohlſtand aller Staaten er eben, muß bon Anfang
feſtgelegt und geſichert ſein „Die Mitglieder müſſen von rer Dauerfriedens⸗
Organiſation ſo bedeutenden wir  aftlichen u  en ziehen, daß wahnſinnig
wäre, freiwillig aus dem Verband treten oder ſich durch unſtatthafte Haltung
der Ausſchließungsgefahr auszuſetzen.“

Wie dem auch ſei, die Volker müßten jedenfalls ange erzogen werden, bis
ſie ſich gewöhnen, die vaterländiſchen Intereſſen den allgemein menſchlichen zu
opfern und das Wohl der Heimat dem Wohl der Menſchheit Unterzuordnen.

Daß wir von dieſer Geſinnung unendlich eit entfernt ſind, beweiſt die
der bisherigen Waffenſtillſtands⸗ und Fiedensverhandlungen, die Un⸗

verträglichkeit und ungezähmte Ländergier der neuerſtehenden öſterreichiſchen Rand⸗
ſtaaten und die haßerfüllien Übergriffe der ukrainiſchen und der Warſchauer
Regierungen

Rob von Noſtitz⸗Rieneck m XCV (1918) 439 Andere Schwierigkeiten
bringt Kamps (Bonn) „Verſöhnung“ (1919) Uber die isherige
deutſche Staatsidee ImM Verhältnis zum Völkerbund chreibt intereſſant Prof. Lief⸗
ann in ſeinem Aufſatz „Nationalismus Aund Völkerbun Deutſche Reyue 44
(1919) 112

In den Dokumenten des For  ri XI (1918) 108
Sehr lehrreich m dieſer Beziehung find die Berichte er In der „Ver⸗

öhnung“ LXX (1918) 3 f.; LXIX (1918) 3 LXXIII (1919)
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Noch auf einem Gebiet herrſcht volle übereinſtimmung: Der Völkerbund muß

die Macht aben, eine Entſcheidungen durchzuſetzen. Die Einigung geht aber
auch nicht einen Schritt über dieſen einen Satz hinaus Zu verwundern iſt nur,
daß ſo ruhig denkende änner wie Erzberger, Broda, ücking und Zorn von
einer nternationalen Armee oder Seepolizei ein kaum ausführbarer Vor⸗
ag reden können Aber auch die Anwendung des wir  aftlichen Deuckes,
en Durchſührbarkeit und Erfolg ganz allgemein angenommen wird, muß nach
den neueſten Ausführungen bon Lammaſch als unzuläng bezeichnet werden.

Trotz dieſer ungeheuren Schwierigkeiten und Gegenſätze muß die Sonne des
Völkerbundes über der gequälten Menſchheit aufgehen. aber hre Stunde
bald chlagen Die Pariſer Machthaber dachten ſich Unter dem Völkerbund
nicht viel mehr als eine Verſicherungsgeſellſchaft für Gewaltpolitik und Annexionen.
Glücklicherweiſe aben des Papſtes und Wilſons Gedanken geſiegt. Die Dele⸗
ierten des Völkerbundvereins m Ari Aben einſtimmig einen Organiſations⸗

Dientwurf angenommen, der alle oben beſprochenen Grundlagen nthält.
Rechtsfragen werden von den andern Konfliktsmöglichkeiten Uger dem
Schiedsgericht ſoll etn internationaler Gerichtshof eingeſetzt werden mit erbind⸗
lichem Urteil und Machtmitteln, auch militäriſchen, die Ungehorſamen
Außerdem ſorgt ein internationaler Vertreterrat für die Entwicklung der wiſchen⸗
ſtaatlichen Geſetzgebung, für die rethei der ationen und die nicht ziviliſierten
0  en Ein Verſöhnungsausſchuß vermittelt uin Streitfällen wiſchen den ächten
und gibt die Streitfälle, enn nötig, 2 das Schiedsgericht oder den Gerichtshof
weiter. Auch kann Strafen und Bedingungen fe und im Falle der
Gehorſamsverweigerung ine Friſt, die eine Waffenentſcheidung enthält, vor⸗
chlagen. — Der Entwurf nthält noch manche Unklarheiten und Zweideutigkeiten,
ſo zuma im Abrüſtungsprinzip und V der rage, welche Völker für den un
reif ſind; als ein erſter Anfang iſt aber rau  ar
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Stimmen der Zeit, Katholiſche Monatſchrift für das Geiſtesleben
Ur TES der Gegenwart erausgeber und Schriftleiter Ex J..

nchen, Veterinärſtr. 9 (Fernſprecher 32 749) Mitglieder der Schrift⸗
eitung Kreitmaier J., R. v Noſtitz⸗Rieneck8 8. J.,

Reichmann J., Zimmermann
Herderſche Verlagsha  Aung,I Im (H erreiche

Ungarn: Herder erlag, I. ollzeile 38)

Segründet 1865 Bon den Beiträgen mſchau kann Heft ner 4  Wellene
don angabe ernommen rden; jeder anderweitige Nachdruc nur mit

Jeiniten beſonderer


